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cesetz, nit den das Wiener Krankenanstaltengesetz

htird
L9a7 geändert

Der Wiener Landtag hat in Ausfithrung der grundsätzlichen Bestim-
mungen des Krankenanstaltengeset,zes, BGBI. Nr. l ' lL957, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 701/1991, beschlossen:

Art ikel f

Das wienei Krankenanstaltengesetz !g87 , LGB1. f t i r  wien
Nr. 23/f9A7, zuletzt geändert durch das cesetz LGBI. für Wien
Nr .  74 /L990,  w i rd  l r ie  fo lg t  geänder t :

1 .  S  5a  lau te t :

t t S  5 a

(1) Das Land !{ien hat auf eine Verringerung der Za}l].. der Akut-
betten, ausgenonmen die Betten von Abteilungen ftir Neurologie und
Psychiatr ie, in folgenden Krankenanstalten zu achten:
a) öffentl iche, al lgemeine Krankenanstalten und öffentl iche Son-
derkrankenanstalten,

b) private, gerneinnützige, allgeneine Krankenanstal.ten und pri-
vate, geraeinnützige Sonderkrankenanstalten, ausgenommen sol.che
des Bundes und der Träger der Soz ialversicherung, und
c) private, nicht geneinniltz ige, allgeneine Krankenanstalten,
private, nicht geheinntltzige Sonderkrankenanstalten und sana-
to r ien .
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4. Nach 5 11 lst f ,olgender S 1ta el,nzufügen:

x 5 .  l l a

. 
SPltalsausschuB

(1) rn elner xrankenanstart nit bettenturrrenden Abteilungen -
ausgenonnen universitätskliniken - kann ern spitalsausschuß ein-gerLchtet e,erden, der in wrchtlgen innerbetriebrichen Angeregeir-
heiten zu hören Lst. Ifichtr-ge !.nnerbetriebliche Angelegenheiten
sind Jedenfalls die Besetzung leitender posten, die nuagetge-
staltung sowie bauliche oder strukturelle linderungen.

(2) Der spitalsausschuB besteht aus der kollegialen Führung
(s xl) '  uindestens drei vertretern der betriebrichen rnteressenl
vertretung und nindestens filnf gewählten vertretern der in der
Krankenanstalt tätigen Berufsgruppen, die nach dem Grundsatz
der Verhältniswahl zu wählen sind.

(3) Die Funktionsdauer für die gewähr.ten Mitgrieder des spi-
tal 'sausschusses beträgt nindestens zwei Jahre und höchstens fünf
Jahre .

(4) Die erste Einberufung des spitalsausschusses erfolgt durch
den Rechtsträger der Krankenanstalt .

(5) Der. spitalsausschuB hat sich eine. ceschäftsordnung zu geben.

(6) Durch die Tätigkeit des spitalsausschusses
der betrieblichen Interessenvertretung nicht

5.  S fZ lautet :

r rs 12
Ärztlicher Dienst

(1) Der ärzt l iche Dienst darf nur von
die zur Austibung des ärzt l ichen Berufes

nerden die Rechte
eingeschränkt. r l

Arzten versehen werden,
berechtigt sind.



(2) zur Fllhrung von ebteilungen und Depart'ent,s (unterabtel-
rungen) ftlr di.e Behandlung bestin.rter Krankheiten, von Laborato-
rlen, Ambulat.rien oder prosekturen sind Fachärzte des elnschlä-
gigen nedizinischen sonderfaches, wenn eln solches nicht besteht,
fachlich quarif izierte Arzte zu besterr.en, die zur Lei.tung (orga-
nisatLon, personalführung) geeignet sind.

(3) Als LeLter des ärztrichen Dienstes und für die roit der ärzt-
richen Behandlung der patienten zusan:nenhärigenden Aufgaben ist
eln Arzt zu bestelren, der zur Leitung (organisation, personar-
führung) geeignet ist (ärztl icher Leiter). Das Verfügungsrecht
des Rechtsträgers in wirtschaftrichen Angelegenheiten bleibt
unberührt .

(4) Die Eestellung des ärztrichen Leiters und. des Leiters der
Prosektur ist außer'bei stellen, die auf Grund der einschlägigen
llochschurvorschriftenbesetzt verden, von der Landesre!ierung
zu genehnigen. Die Genehrnigung ist zu ertei.r.en, wenn die vpr-
gesehenen Ärzte den gesetzrichen voraussetzungen entsprechen.
Diese Genehnigung ist, sofern sie nicht in Rahrnen der Benirr. igung
zum Betrieb der Krankenanstalt erfolgt, vor Dienstantritt zu
erteil.en.

(5) Bei Verhinderung des
geeigneten Arzt vertreten
zeigen is t .

ärztl ichen Leiters uuB er durch einen
hrerden, der der Landesregierung anzu-

(6) Für Genesungsheine und filr pflegeanstalten für chronisch
Kranke kann die Eandesregierung bewirl igen, daß von der Bestel-
lung eines ärztlichen Leiters Abstand genomnen wLrd, . hrenn die
Aufslcht durch einen geeJ.gneten Arzt gelrährLeistet ist.

r (7) Die Landesregierung hat eine Genehmigung nach Abs. 4 zurück-
zunehnen, wenrr die voraussetzungen dafilr ireggefallen sind, r.renn
sicb nachträglich herausstellt, daß die voraussetzungen nicht
gegeben naren, oder $enn die betreffenden Jirzte sbhwerwiegend
oder r.r iederholt gegen ihre pfI ichten verstoBen haben.  



' (6) Die Rechtsträger der in Abs. 2 genannten Krankenanstalten
haben die ln Ausblrdung zun praktischen Arzt stehenden Arzte
und die nach Abs. 5 ln Ausblldung zun Facharzt anzurechnenden
Arzte halbjährlich der Landesregierung unter Angabe des Namens
und des Geburtsdatuns zu nelden.I

7 .  S 14 lautet :

t s  1 4

(1) Für jede Krankenanstalt  ist ein fachl ich geeigneter Arzt zur
wahrung der Berange de' Hyqiene (Krankenhaushygieniker) zu be-
st,e11en.

(2) Für jede bettenführende
des Krankenhaushygienikers
mierte Xrankenpf legeperson

Krankenanstalt, ist zur Unterstützung
zunindest eine qualif izierte diplo-
als Hygienefachkraft zu bestellen.

(3) An al len bettenführenden Krankenanstalten ist ein Hygiene-
Team zu bi lden, dern der Krankenhaushygieniker und. die Hygiene-
fachkraft bzlr.  Hygienefachkräfte angehören. zu den Aufgaben des
Hygiene-Teams gehören al le MaBnahmen, die der Erkennung, ver_
hütung und Bekärnpfungf von Krankenhausinfektionen und der cesund-
erhaltung dienen. Es ist auch bei arlen planungen f i tr  Neu-, zu-
und unbauten und bei der Anschaffung von ceräten und Gütern bei-
zuziehen, durch die eine Gefahr von Infektionen besteht. l l

8. Nach S 15-a ist folgender S 15b einzufügen:

" s  15b
Qualitätssicherung

Dle Rechtsträger von Krankenanstalten haben filr die sicherung der
Qualltät der Leistungen der xrankenanstarten vorzusorgen. Dazu
sind organisatorische Elnrichtungen zu schaffen, die den vissen-
schaftlich anelkannten trtaBstäben der eualitätssicherung entspre-
chen und regehaäBige vergleichende prüfungen der Leistungsquali-
tät ernöglichen. rl



' f) Recht auf Zustinnung zur Behandlung oder Verwelgerung der
Behandlung r.

g) Recht auf, Einsicht tn.die Krankenc;eschlchte bzw. aut'
Ausfertlgung einer Kopie;

h) Recht auf Xontakte nlt den tngehörJ.gen;
i) Recht auf religiöse Betreuung;
J) Recht auf vorzeit ige Entlassung,.
k) Recht auf Ausstellung eines Arztbriefes;
I) Recht auf Einbringung von Anregungen und Beschverden;
n) Recht auf Sterbebegleitung.

(3) Die Organisations- und
sLnd nach den Bedürfnissen

(5) In jeder Krankenanstalt  Lst
Stel le bekanntzugeben, die ihnen

Behandlungsabläufe in der Krankenanstalt
der Patienten auszurichten .

(4) Der Rechtsträger der Krankenanstalt hät dafür zu sorgen, daß
die Patienten tiber ihre Rechte und deren Durchsetzung i; ;.;
Krankenanstalt schrift l ich inforniert verden.

den Patienten eine
fi l r  Infornationen,

Person oder
Anregungen

oder Beschwerden zur verfügung steht.

(6) -Der Rechtsträger der Krankenanstalt  hat die patienten über
die Wiener patientenanwaltschaft zu infornieren. r l

12 .  S  re  Abs .  1  lau te t :

rr(1) Jede xrankenanstart DuB über das erforderliehe ven altungs-
personal verfügen. Für eine Nrankenanstalt uit nicht Dehr a1s
800 Betten ist eine person a1s leiter der uirtschaftl ichen, admi-
nistrativen und technischen Angelegenheiten zu bestellen, die auf
dea cebiet der Betriebsftthrung besonders ausgebirdet und erfahren
ist sowie zur Leitung (Organisation, personalführung) geeignet
ist- Für eine Krankenanstalt nit Dehr als 8oo Betten is! jewer.ls
eine nach den glelchen Geslchtspunj<ten. geeignete person ars Lei-
ter der ',lrtschaftlichen und adoinistrativen Angelegenhelten
sowie a1s Leiter der tecbnischen Angelegenheiten zu besterlen.
Für Ausbildung und Fortbildung des vervaltungspersonals ist vor-
zusorgen. t l



Fllr Personen, die slch
bewerben, entfällt der

uro eine Stel le als
Nachwels nach l l t .

Konsil lararztständiger
d .  x

16. S 37 Abs. 2 lautet:
t .

rt(2) In l lbr igen sind Begleitpersonen
l ich  nög l i ch  i s t . r l

aufzunehmen, grenn dies räun-

17. S 38 Abs. 5 lautet.:

rr(5) Kann ein zu entlassender patient sich nicht selbst
und ist auch keine andere Betreuung sichergestellt,
den Sozlalhi l feträger rechtzeit ig vor der Entlassung
auf zunehnen. r l

1 8 .  S  4 8  l a u t e t :

versorgen
ist nit
Kontakt

" s  4 8

(1) Die von den Trägern der Sozialversicherung an die Rechts-
träger der Krankenanstalten zu entrichtenden pflegegebtihren
sind in den Fällen der Befundung oder Begiutachtung genäß S 35
Abs. 3, 2. Halbsatz in vol. ler Höhe zu entrichten. Diese pflegege-
bühren sind. sechs Wochen ab Rechnungslegrung zur Zahlung fälllg
und in Falle deS zahlungsverzuges sind verzugszinsen in der
Höhe von 4 vH tlber.der jeweil igen Bankrate zu entrichten.

(2) Das AusDaB der von den Trägern der Sozialversicherung sonst
an die Rechtsträger der Krankenanstalt zu entrichtenden pflege-
gebtlhrenersätze - unter Berllcksicbtigung der Abgeltung filr thera-
peutische Behelfe - und aIlfälligen Sondelgebühren. (S 45 Abs. 1)
solrie die Dauer, fllr uelche die pflegegebührenersät,ze zu zahl.en



( ' � t) Die für die soz iarversicherungsträger gertenden pfregegebüh-
renersätze sind nl.t Jedei 1. Jänner in prozentuelJ.en Ausnag
der Erhöhung der Beitragsernnahrnen arrer xrankenversicherungsträ-
ger von vorJ ahr auf das laufende Jahr zu erhöhen. Die Jewells
neu berechneten pf regegebithrenersätze sind auf volle schirting
zu runden.

(5) von den Beitragselnnahnen eines Kalenderjahres sind vor
der Errechnung des prozentuerren Beitragszuwachses abzuziehen:
1. dle Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung gemäß S 51b
ASVG, S 27a GSVG, S 24a BSVG und g zoa B-K(IVG,
2. jene Beträge, die die Krankenversicherungsträger genäß S 442 f
Abs. 2 z 1 und 2 AsvG zur Finanzierung der Krankenanstarten
bereitstellen;
3. jene BeitragseinnabEen, die sich ab 1. Jänner 1991 aus Ände-
rungen des Beitragsrechts ergeben, sofern der daraus erfl ießende
Ertrag gesetzlich zweckgebunden ist,. veiters haben bei der Er-
rechnung des prozentuerlen Beitragszuwachses nach Abs. 4 die
auf crund der 50. Novelle zuu ASVG, der 19. Novelle zum GSVG,
der 16. Novelle zun BsvG und der 21. Novelre zum B-KWG vorge-
sehenen Beitragsveränderungen auBer Betracht zu bleiben.

(6) Die Beitragseinnahnen des raufenden Katenderjahres al1er den
Hauptverband angehörenden Krankenversicherungsträger sind den
Beitragseinnahmen des zuLetzt vorangegangenen Kalenderjahres
unter Berücksichtigung des Abs. 5 gegenüberzustellen. Als Bei-
tragseinnahruen gelten alle Beiträge für pflichtversicherte und
filr freiwillig versicherte, die nach den weisungen des Bundes-
ministers für Arbeit und soziales tiber die Rechnungslegung als
Beitragseinnahmen in Betracht konnen, in der Krankenversicherung
der Bauern einschlieBlich des Bundesbeltrages i DaBgebend sind
die in den Erf olgsrechnungen de{ Krankenversicherungst!äger
ausgewiesenen Beträge. Der Erhöhuagsprozentsatz Lst vorn Haupt-
verband auf zwei DezLnalstellen zu runden und bedarf der zustin-
nung des Bundesninisters filr Atbeit, und Soziales.



19.  s  / t9  Abs .  4  b is  6  lau ten :

r(4) Bei der Festsetzung der Höhe der pflegegebilhrenersätze

nach Abs. 1 Lst die schiedskonrnission an die nit zustirnrnung
des Bundesninlsters fllr Arbeit ünd sozl.ales festgesetzten Er-
höhungssätze genäg S 48 Abs. 4 bis 9 gebunden. Für Krankenanstal-
ten, filr die bls zur 31. DezeDber 1990 noch keine Verträge tiber
das AusmaB der zu entrlchtenden pflegegebtihrenersätze bestehen,
sind die zu entrichtenden Pf legegebührenersätze so zu bestinrien,
daß sie 80 vH der jeweils geltenden, nach S 46 festgesetzten
Pflegegebithren für die allgeneine Gebührenklasse nicht überstel-
gen und 60 vH dieser Pflegegebühren nicht unterschreiten. In-
nerhaLb dieses Rahmens sind die pf legegebithrenersätze unter
Bedachtnahne darauf zu bestin'nen, welche tinrichtungen und Aus-
stattungen die betreffende xranl<enanst.ilt besitzt, uelcher Ko-
stenauf$rand mit der Einstellung und dem Betrieb von besonders
aufwendigen Einrichtungen verbunden ist und wieveit die f inanj
ziel le Leistungsfähigkeit der Krankenversicherungsträger gegeben
i a.t-

(5) Entscheidungen der Landesregierung genäB S 46 Abs. 3 über
die. Gleichart igkei. t  oder annähernde Gleichnert igkeit  dürfen
von der Schiedskonmission nicht beriicksichtigt hrerden, wenn
di.e Fest.stellung der Gleichartigkeit oder annähernden Gleichwer-
t igkeit

1. Nrankenanstalten betr i f f t ,  die nach der Verordnung genäB S 5a
Abs. 1 nicht ausdrücklich als gleichartj.g oder annähernd gleich-
vert ig bezeichnet slndl oder
2. Krankenanst,alten. betrlfft, deren Ausstattung hinsichttich
der Zahl der Abtei lungen, der Bettenzahl, des personalstandes

oder der nedizinisch-technischen ceräte wesentliche unterschiede
aufneist.

(5) In den Fäl len des Abs. 5 hat die Schiedskonnission nach
den von thr angenon''t"enen sachlichen Kriterien zu entscheiden. rl



Artlkel II

(1) lllt den rnkrafttreten dl.eses cesetzes tritt das cesetz {rber
dl'e Anzahl der rn xrankenanstarten in wlen r.n Ausbr.rarung zun
praktlschen Arzt stehenden Arzte, 1681. nr. 2611990, auBer Kraft.

(2) l't' rr des Gesetzes, mrt dea das wiener xrankenanstar.tenge-
s.etz 1987 geändert nl.rd, I€B1. für gtien Nr. 4öl:.|ggg, wird auf-
gehoben.

Die Bestinnungen der SS
Zeit von 1. Jänner 1991

Ar t i ke l  f f l '

51a und 56 Abs. 3 Wr.
bls 31. Dezenber 1994

KAG sind in der
nicht anzuuenden.

Artikel IV

(1)  Ar t .  1  Z ! ,  18,  19,  zo,  23,  Ar t , .  I I  Abs;  2  und Ar t .  f l r  t re_
ten Dit 1. Jänner 1991 Ln Kraft.

(2) Die t lbrigen Bestinmungen treten roit t. Jänner 1993 in Kraft.


